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Auszug aus der Versetzungsordnung: 
§ 6 Überspringen eines Schuljahrganges 
Auf Beschluss der Klassenkonferenz und mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten kann einen Schuljahrgang 
überspringen, wer nach den gezeigten Leistungen und bei Würdigung der Gesamtpersönlichkeit fähig erscheint, nach einer 
Übergangszeit in dem künftigen Schuljahrgang erfolgreich mitzuarbeiten. 
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Absender: 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
 
An die 
Grundschule Am Zellberg 
Schulleitung 
Schulstr. 8 
 
38527 Meine 
 
 
 
 
 
 
 
Überspringen eines Schuljahrganges 
 
(VO über Versetzungen, Aufrücken, Übergänge und Überweisungen an 
allgemeinbildenden Schulen – Versetzungsordnung – vom 19. Juni 1995, SVBl. S. 
182) 
 
 
Hiermit beantrage/n ich / wir für meine / unsere Tochter / meinen / unseren Sohn, 
dass sie / wer einen Schuljahrgang überspringt. 
 
__________________________________________________________________ 
(Name, Klasse) 
 
 
 
__________________________________ 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte 
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